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W i d m u n g 
 
 
Die nachstehend genannten Straßenabschnitte werden gem. §§ 3 und 6 
des Straßen- und Wegegesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen - 
StrWG NRW - in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.9.1995 (GV. 
NRW. 1995 S. 1028/ SGV NRW 91) in der zur Zeit gültigen Fassung als 
Gemeindestraße (§ 3 Abs. 4 StrWG NRW) für den öffentlichen Verkehr ge-
widmet. 
 
 
Sonstige Gemeindestraße (§ 3 Abs. 4 Nr. 3 StrWG NRW) 
 
Bezeichnung Verkehrsfunktion 
 
 
Im Bruch Gemeindestraße 
  (Wirtschaftsweg) 
nördlicher Abschnitt:  
Gemarkung Wertherbruch 
Teilflächen aus Flur 11 Flurstück 13, Flurstück 24, 
Flurstück 28 und Flurstück 82  
 
südlicher Abschnitt: 
Gemarkung Wertherbruch 
Teilflächen aus Flur 11 Flurstück 54, Flurstück 56 
und Flurstück 65,  
 
(siehe Anlage Lageplan) 
 
Die dargestellten Straßenabschnitte werden für den landwirtschaftlichen 
Verkehr und Anliegerverkehr gewidmet. 
 
Mit dem Zeitpunkt der öffentlichen Bekanntmachung wird die Widmung 
wirksam. 
 
 
Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach der öffentlichen 
Bekanntmachung Klage erhoben werden. Die Klage ist beim Verwaltungs-
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gericht in Düsseldorf, Bastionstraße 39, 40213 Düsseldorf schriftlich einzu-
reichen oder zur Niederschrift dem Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
zu erklären. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Gegen-
stand des Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimmten Antrag 
enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sol-
len angegeben werden. 
Der Klage nebst Anlagen sollen so viele Abschriften beigefügt werden, dass 
alle Beteiligten eine Ausfertigung erhalten können. 
 
Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Klage innerhalb, also vor Ablauf, der 
Frist eingeht. 
 
Die Klage kann auch in elektronischer Form* nach Maßgabe der Verord-
nung über den elektronischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten 
und den Finanzgerichten im Lande Nordrhein-Westfalen – ERVVO VG/FG 
– vom 07.11.2012 (GV.NRW. Seite 548) in der jeweils geltenden Fassung 
eingereicht werden. Das elektronische Dokument muss mit einer qualifizier-
ten elektronischen Signatur nach § 2 Nummer 3 des Signaturgesetzes vom 
16. Mai 2001 (BGBl. I S. 876) in der jeweils geltenden Fassung versehen 
sein und an die elektronische Poststelle des Gerichts übermittelt werden. 
 
 
 
*Hinweise zur Klageerhebung in elektronischer Form und zum elektronischen Rechts-
verkehr finden Sie auf der Homepage des Justizministeriums unter "www.justiz.nrw.de" 
und auf der des Oberverwaltungsgerichtes Münster unter "www.ovg.nrw.de".  
 
 
Hamminkeln, 31. August 2021 
 

Stadt Hamminkeln 
Der Bürgermeister 
 
       gez. 
 
-Romanski- 
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Wahlbekanntmachung 
 
1. Am 26. September 2021 findet die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag statt.  

Die Wahl dauert von 08.00 bis 18.00 Uhr. 
 
2. Die Stadt Hamminkeln ist in 19 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt. 

 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 16. August 
2021 bis 05. September 2021 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk und der 
Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Die Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses um 15.00 Uhr 
im Rathaus der Stadt Hamminkeln, Brüner Straße 9, 46499 Hamminkeln zusammen: 
 

Briefwahlvorstände Raum 
BWV I    Raum 104 (1. OG) 
BWV II Raum 105 (1. OG) 
BWV III Ratssaal I (1. OG) 
BWV IV Foyer Ratssaal (1. OG) 
BWV V Foyer Bürgerbüro (EG) 
BWV VI Foyer FD 32 (EG) 
BWV VII Flurbereich (2. OG) 
BWV VIII Ratssaal II (1. OG) 

 
3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in dessen 

Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder Rei-
sepass zur Wahl mitzubringen. Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben 
werden. 
 
Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des Wahl-
raumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 

 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer 

 
a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der zu-

gelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine Kurzbe-
zeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen außerdem 
des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen Kreis für die 
Kennzeichnung, 

 
b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der Parteien, 

sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils die Namen 
der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links von der Parteibe-
zeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 
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Der Wähler gibt 
 

seine Erststimme in der Weise ab, 
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welchem Bewer-
ber sie gelten soll, 

und seine Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen Kreis 
gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher Landes-
liste sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in einem 
besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, dass seine 
Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert oder gefilmt 
werden. 

 
4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende Ermittlung 

und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. Jedermann hat 
Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich ist. 

 
5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der 

Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
   

b) durch Briefwahl 
 
teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen amtlichen 
Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen Wahlbrief-
umschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im verschlossenen 
Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so rechtzeitig der auf 
dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort spätestens am 
Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der angegebenen Stelle 
abgegeben werden. 

 
6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 

Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten ist 
unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 

 
Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an der 
Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person 
bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Wahl-
berechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzu-
lässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die 
selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des Wahlberechtigten ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des 
Bundeswahlgesetzes). 
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Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder das 
Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe be-
straft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der Wahl-
entscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte Wahlentscheidung des 
Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 
des Strafgesetzbuches). 
 

Hamminkeln, 06. September 2021 
Stadt Hamminkeln 
Der Bürgermeister 

 
 

     -Romanski-  
    
 
 
   


